
AUSFERTIGUNG

Stadtverwaltung Lindau (Bodensee) Jahrgang 2018

Niederschrift

über die 2. Sitzung des Bau- und Umweltausschusses

vom 10. April 2018

ö 7: Beratunqsqeqenstand Vollziehung des Bayerischen Straßen- und

Wegegesetzes (BayStrWG)

Entziehung der Beschränkt öffentlichen Wege

BOW 100 und BOW 99. Seitenstraße der

Reutinerstraße: FINr. 226/9 und 226/11

Aeschach

Berichterstatter: Kay Koschka

Leiter Stadtplanung

Herr Koschka, Leiter der Stadtplanung, erläutert den

Sachverhalt:

Die Stadt Lindau beabsichtigt die zwei Straßenbestandteile der als beschränkt öffentliche

Wege gewidmeten Seitenstraße der Reutiner Straße gemäß Art. 8 Abs.1 Bayerisches

Straßen- und Wegegesetz (BayStrWG) einzuziehen (Siehe Anlage 1).

Diese Verkehrsflächen der FINrn: 226/9 und 226/11, Gemarkung Aeschach haben keine

Verkehrsbedeutung mehr.

Die Voraussetzungen für die Einziehungen sind somit gem. Art. 8 Abs. 1 BayStrWG

gegeben. Für die geplanten Abrissvorhaben der anliegenden Gebäude ist die Erschließung

über die Reutiner Straße gesichert.






